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Regeste

internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Bulgarien | Rechtshilfe und Auslieferung

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerden betreffen die gleiche Rechtshilfesache. Sie stimmen wörtlich überein. Es
geht hier bei allen Beschwerden um dieselbe Rechtsfrage, nämlich darum, ob ein besonders
bedeutender Fall nach Art. 84 BGG anzunehmen sei. Das Bundesgericht kann - wie sich aus
den folgenden Erwägungen ergibt - die Beschwerden mit der gleichen Begründung
erledigen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahren 1C_480-485/2008 antragsgemäss zu
vereinigen.

E. 2
Die Beschwerdeführer haben dem Bundesgericht nach Ablauf der Beschwerdefrist einen
Wechsel des Rechtsvertreters mitgeteilt. Die vom neuen Vertreter verfassten - ebenfalls
wörtlich übereinstimmenden - Repliken sind umfangreicher als die Beschwerden. Die in
den Repliken enthaltenen Einwände hätten die Beschwerdeführer im Wesentlichen bereits
in den Beschwerden erheben können. Insoweit kann auf ihre Vorbringen daher nicht
eingetreten werden. Mit Rügen, die der Beschwerdeführer bereits in der Beschwerde hätte
erheben können, ist er nach Ablauf der Beschwerdefrist ausgeschlossen ( BGE 132 I 42 E.
3.3.4 S. 47, mit Hinweisen).

E. 3
Gemäss Art. 84 BGG ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er unter anderem eine
Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen
besonders bedeutenden Fall handelt (Abs. 1). Ein besonders bedeutender Fall liegt
insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare
Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel
aufweist (Abs. 2). Der Begriff des schweren Mangels des ausländischen Verfahrens ist
restriktiv auszulegen ( BGE 133 IV 271 E. 2.2.2 S. 274, mit Hinweis). Art. 84 BGG
bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum Bundesgericht im Bereich der
internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ( BGE 134 IV 156 E. 1.3.1 S. 160, mit
Hinweisen). Bei der Beantwortung der Frage, ob ein besonders bedeutender Fall gegeben
ist, steht dem Bundesgericht ein weiter Ermessensspielraum zu ( BGE 134 IV 156 E. 1.3.1
S. 160, mit Hinweis). Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Rechtsschrift
in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine
Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass ein besonders bedeutender Fall
nach Artikel 84 vorliegt, so ist auszuführen, warum diese Voraussetzung erfüllt ist. Erachtet



das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in
Strafsachen als unzulässig, so fällt es gemäss Art. 107 Abs. 3 BGG den
Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels.
Nach Art. 109 BGG entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf
Beschwerden, bei denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid
wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid
verwiesen werden (Abs. 3).

E. 4
Zwar geht es hier um die Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich und
damit um ein Sachgebiet, bei dem die Beschwerde nach Art. 84 BGG insoweit möglich ist.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer handelt es sich jedoch um keinen
besonders bedeutenden Fall. Was sie (Beschwerde S. 2 Ziff. 3) dazu vorbringen, ist nicht
geeignet, einen solchen Fall darzutun. Die Vorinstanz hat zu den wesentlichen Einwänden
der Beschwerdeführer Stellung genommen. Ihre Erwägungen, auf die verwiesen werden
kann, überzeugen. Das gilt insbesondere für die Ausführungen der Vorinstanz zu den
geltend gemachten Mängeln des bulgarischen Verfahrens (je E. 6). Im Urteil 1C_2/2008
vom 11. Februar 2008, das die vorliegende Angelegenheit betraf, hat sich das
Bundesgericht im Übrigen bereits dazu geäussert. Es kam (E. 2) zum Schluss, ein schwerer
Mangel des ausländischen Verfahrens im Sinne von Art. 84 Abs. 2 BGG könne nicht
angenommen werden; dies umso weniger, als dieser Begriff nach der Rechtsprechung
restriktiv auszulegen sei. Zu einer abweichenden Beurteilung besteht hier kein Anlass. Die
Erwägungen der Vorinstanz zur beidseitigen Strafbarkeit sind ebenso wenig zu
beanstanden. Sie stützen sich auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, auf die
zurückzukommen kein Grund besteht. Die Bundesanwaltschaft hat in den
Schlussverfügungen sodann den üblichen Spezialitätsvorbehalt angebracht. Dabei hat sie
insbesondere hervorgehoben, dass die direkte oder indirekte Verwendung der erhaltenen
Unterlagen und der darin enthaltenen Angaben für ein fiskalisches Straf- oder
Verwaltungsverfahren in keinem Fall gestattet ist. Aufgrund der Vermutung der
Vertragstreue ist davon auszugehen, dass Bulgarien den Spezialitätsvorbehalt beachten wird
( BGE 110 Ib 392 E. 5b S. 395; 107 Ib 264 E. 4b S. 271 f.; Robert Zimmermann, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Bern 2004, S. 525). Die
Vorinstanz nennt schliesslich haltbare Gründe dafür, weshalb sie die Verfahren nicht
vereinigt hat. Sie konnte insbesondere - anders als hier das Bundesgericht - die
Beschwerden nicht mit identischer Begründung beurteilen. Namentlich in Bezug auf die
Frage der Verhältnismässigkeit der Rechtshilfe hatte sie zu differenzieren. Soweit die
Vorinstanz ihre Entscheide gleich begründet und sich dadurch ihr Aufwand reduziert hat,
hat sie dem im Kostenpunkt Rechnung getragen. Auch insoweit besteht für das
Bundesgericht kein Grund, die Sache an die Hand zu nehmen. Liegt nach dem Gesagten
kein besonders bedeutender Fall vor, sind die Beschwerden unzulässig. Die Einräumung
einer Nachfrist zur Ergänzung der Begründung der Beschwerden nach Art. 43 BGG ist
damit ausgeschlossen.

E. 5
Mit dem vorliegenden Entscheid braucht über die Gesuche um aufschiebende Wirkung
nicht mehr befunden zu werden. Die Beschwerden hatten im Übrigen ohnehin von Gesetzes
wegen aufschiebende Wirkung ( Art. 103 Abs. 2 lit. c BGG ).



E. 6
Die Beschwerdeführer unterliegen. Damit tragen sie die Kosten ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1
BGG ). Sie haben je Beschwerdeverfahren einen Kostenvorschuss von Fr. 2'000.-- geleistet.
Mit Blick auf die hier gegebene summarische Begründung ( Art. 109 Abs. 3 BGG ) wird
eine reduzierte Gerichtsgebühr erhoben. Diese wird für jedes Beschwerdeverfahren auf Fr.
500.-- festgesetzt.
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